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Antrag der Umweltliste Breisach zum Verfahren der Reihenfolge der Abstimmung im TOP 7 
der Stadtratssitzung am 21.10.2014 
 
Die Fraktion der Umweltliste Breisach stellt den Antrag zu TOP 7 die Reihenfolge der Abstimmung 
wie folgt festzulegen: 
 

1. Antrag auf Bebauungsplan 
2. Veränderungssperre 
3. Bauantrag 

 
 
Begründung:  
 
Bebauungsplan gegen § 34 BauGb:  
Ein Bebauungsplan ist das Instrument der Wahl, wenn eine Stadt, bzw. ihr Gemeinderat etwas 
städtebaulich gestalten wollen. Darin drückt sich ihre Planungshoheit aus. Verzichtet sie auf diese 
Gestaltungsmacht, gilt automatisch § 34 und die juristische und  
damit tatsächliche Entscheidung wandert von der Stadt weg zum Landratsamt. Das Landratsamt 
befindet dann darüber, ob ein Bauvorhaben sich nach § 34 BauGb in die Umgebung einfügt oder 
nicht. Die Stadt selbst wirkt bei diesem Prozess nur mit. 
  
Reihenfolge der Abstimmung:  
Aus dem eben Gesagten geht klar hervor, dass natürlich zuerst - und eigentlich ausschließlich - 
darüber abzustimmen ist, ob der Gemeinderat seine Planungshoheit wahrnehmen und einen Be-
bauungsplan erstellen will oder nicht. Lehnt er das ab, gilt wie gesagt automatisch § 34 BauGb. 
 
Die Umweltliste Breisach stellt den o.g. Antrag und bittet die Fraktionen um Unterstützung. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
 
 
 
 
     Jürgen Langer 
Fraktionsvorsitzender 


